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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 18156/J 

des Abgeordneten Peter Wurm betreffend VKI: Mehrere Klauseln in „zupfdi.at“-AGB 

laut HG Wien unzulässig wie folgt: 

Frage 1: 

• Sind dem BMSGPK und/oder dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) aktuell 

bzw. seit dem 1.1.2000 ähnliche Geschäftspraktiken wie jene der Firma „Fumy - The 

Private Circle GmbH" (Fumy) bzw. der Firma „Zupfdi Besitzschutz GmbH" bekannt 

geworden und wurde gegen diese Geschäftspraktiken ebenfalls durch den VKI im 

Auftrag des BMSGPK ein Rechtsverfahren eingeleitet? 

Im Rahmen von Besitzschutz-Fällen sind in den vergangenen Jahren verschiedene 

Geschäftspraktiken Gegenstand von Verbraucher:innenbeschwerden gewesen und es 

wurden vom VKI im Auftrag des BMSGPK auch einige Verfahren eingeleitet.  

Über abgeschlossene Verfahren wird auf der seitens des Sozialministeriums geförderten 

Website www.verbraucherrecht.at zeitnahe und detailliert berichtet.  
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Frage 2: 

• Haben das BMSGPK und/oder der VKI, Kenntnis darüber, wie viele Konsumenten 

bzw. Kunden diese „Dienstleistungen“ der Firma „Fumy – The Private Circle GmbH“ 

(Fumy) bzw. der Firma „Zupfdi Besitzschutz GmbH“ in Anspruch genommen haben 

und welcher aushaftende Gesamtschaden durch die Einlassung auf diese rechts- 

und sittenwidrigen bzw. gegen das anwaltliche Vertretungsmonopol verstoßenden 

Klauseln entstanden ist?  

Wie viele Konsument:innen bzw. Kund:innen die Dienstleistungen der Firma Fumy – The 

Private Circle GmbH in Anspruch genommen haben, ist nicht bekannt. Daher lässt sich auch 

nicht einschätzen, wie groß der mögliche Gesamtschaden ist, der sich in Zusammenhang 

mit der Verwendung der inkriminierten AGB-Klausel und einer darauf gestützten 

Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung samt Zahlung eines 

Pauschalbetrages ergibt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 

2 von 2 17596/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2024-05-21T07:36:38+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-05-21T07:43:39+0200
	Parlamentsdirektion




